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FAZ   Frankfurter Allgemeine Zeitung 

FDP   Freiheitlich Demokratische Partei 

FES   Friedrich-Ebert-Stiftung 

FFH   Flora-Fauna-Habitat 

FG   Festgabe 

Fn.   Fußnote 

FR   Frankfurter Rundschau 

FS   Festschrift 

GA   Generalanwalt 

GASP   Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik  

GewArch   Gewerbearchiv 

GG   Grundgesetz 
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GO BR   Geschäftsordnung des Bundesrates 

GS   Gedächtnisschrift 

GVBl.    Gesetz- und Verordnungsblatt   

GVK   Gemeinsame Verfassungskommission 

Habil.   Habilitationsschrift 

Hrsg.   Herausgeber 

Hs   Halbsatz 

i.S.v.   im Sinne von 

i.V.m.   in Verbindung mit 

IVU   Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmut-
zung 

JbUTR   Jahrbuch für Umwelt- und Technikrecht 

JÖR   Jahrbuch für internationales und ausländisches öffentliches Recht 

Jura   Juristische Ausbildung 

JuS   Juristische Schulung 

JZ   Juristenzeitung 

KAS   Konrad-Adenauer-Stiftung 

KOM   Dokument der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

KSTA   Kölner Stadt-Anzeiger 

LKV   Landes- und Kommunalverwaltung 

m.w.N.   mit weiteren Nachweisen 

NJ   Neue Justiz 

NJW   Neue Juristische Wochenschrift 

Nr.   Nummer 

NuR   Natur und Recht 

NVwZ   Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 

NWVBl.   Nordrhein-Westfälische Verwaltungsblätter 

ÖJZ   Österreichische Juristen-Zeitung 

PJZS   Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen 

RL   Richtlinie 

Rn.   Randnummer 

S.   Satz oder Seite 

Slg.   Sammlung 

s.o.   siehe oben 

sog.   sogenannt(e/r) 

SPD   Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

StuGr   Städte- und Gemeinderat 

SZ   Süddeutsche Zeitung 

ThürVBl. Thüringer Verwaltungsblätter 

UPR   Umwelt- und Planungsrecht 
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Urt.   Urteil 

UVP   Umweltverträglichkeitsprüfung 

UVPG   Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

v.   vom 

Var.   Variante 

VBlBW   Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg 

VerfE   Vertrag über eine Verfassung für Europa 

VerwArch   Verwaltungsarchiv 

vgl.   vergleiche 

VR   Verwaltungsrundschau 

VVDStRL   Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechts-
lehrer 

WHI   Walter Hallstein-Institut 

ZaöRV   Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 

z.B.   zum Beispiel 

ZEuS   Zeitschrift für Europarechtliche Studien 

ZfRV   Zeitschrift für Rechtsvergleichung 

ZFSH/SGB   Zeitschrift für Sozialhilfe und Sozialgesetzbuch 

ZfSoz.   Zeitschrift für Soziologie 

ZfZ   Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 

ZG   Zeitschrift für Gesetzgebung 

ZHR   Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht 

ZÖR   Zeitschrift für öffentliches Recht 

ZParl   Zeitschrift für Parlamentsfragen 

ZRP   Zeitschrift für Rechtspolitik 

zugl.   zugleich 

 

Im Übrigen wird verwiesen auf:   

Kirchner, Hildebert (Begr.)/Butz, Cornelie (Bearb.), Abkürzungsverzeichnis der 
Rechtssprache, 5. Auflage, Berlin 2003. 

  



 



 

 

 

 

 

„Der deutsche Föderalist muss sich langsam darüber klar 
werden: Integration auf europäischer Ebene und Eigen-
staatlichkeit der deutschen Länder sind unvereinbar.“ 

Heinz Wagner1 

 

„Europäisierung und Vergemeinschaftung dürfen nicht 
blindlings mit monopolisierendem Zentralismus gleich-
gesetzt werden. Die Demokratie hat ihre Wurzeln an der 
Basis – in der Bundesrepublik wie in den anderen Län-
dern der Gemeinschaft.“ 

Christian Tomuschat2 

 

A. Einleitung 

Die Europäische Union weist hinsichtlich der internen Struktur ihrer Mit-
gliedstaaten eine große Pluralität auf. Die Untergliederung der einzelnen Mit-
gliedstaaten in Länder eines Bundesstaates, autonome Regionen eines dezentra-
len Einheitsstaates oder bloße Verwaltungseinheiten ist äußerst inhomogen.3 
Gravierende Unterschiede bestehen vor allem in Bezug auf den verfassungs-
rechtlichen Status der jeweiligen nachgeordneten Gebietskörperschaften, ihre 
Kompetenzausstattung und ihre Mitwirkungsbefugnisse auf gesamtstaatlicher 
Ebene, aber auch hinsichtlich außerrechtlicher Determinanten wie etwa Größe4, 
Wirtschaftskraft und Bevölkerungsdichte.5 Diese Heterogenität der Handlungs-
ebenen wurde durch den Beitritt weiterer europäischer Staaten im Mai 2004 
grundsätzlich verstärkt.   

___________ 
1 Wagner, Grundbegriffe, S. 219. 
2 Tomuschat, Bundesstaats- und Integrationsprinzip, S. 43. 
3 Schladebach, LKV 2005, 95 (95); Döring, Fundament für Europa, S. 206; Schind-

ler, VBlBW 2003, 339 (342); Ranacher, Funktion des Bundes, S. 24; Kottmann, ELR  
26 (2001), 159 (160); Hrbek, Regionen in Europa, S. 16 ff. 

4 Siehe dazu die Übersicht bei Döring, Fundament für Europa, S. 206. 
5 Vgl. dazu die einzelnen Länderberichte in Färber/Forsyth, The Regions, S. 59 ff. 

und Ranacher, Funktion des Bundes, S. 24; Nass, Regionen aus Sicht von Rat und 
Kommission, S. 203 f.; Hrbek/Weyand, Europa der Regionen, S. 28 ff.; Engel, Regionen 
in der EG, S. 15 ff. 
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Mit Österreich6 und Belgien7 ist die Bundesrepublik Deutschland als födera-
tiv strukturierter Staat, der alle wesentlichen Merkmale eines klassischen Bun-
desstaates aufweist8, unter den EU-Mitgliedstaaten in der Minderheit.9 Zudem 
betrachtet die Europäische Union sie als Einheit, ignoriert also ihre Unterglie-
derung in Länder eines Bundesstaates. Die Bundesländer haben keinen europa-
rechtlichen Status, sondern erscheinen als bloße Untergliederungen der Bundes-
republik, vergleichbar den Regionen anderer Mitgliedstaaten ohne Gesetzge-
bungskompetenzen.10 H. P. Ipsen hat dafür in Bezug auf die damalige EWG 
den sehr einprägsamen Terminus der „Landesblindheit“ der Gemeinschaften 
und ihrer Organe geprägt.11 Umgekehrt greifen Maßnahmen der Europäischen 
Union aber sehr wohl in die Interessen- und Kompetenzbereiche der Bundes-
länder ein. Angeführt sei hier die fortlaufende Vergemeinschaftung der Landes-
kompetenzen, also die zunehmende Überlagerung von Zuständigkeiten der 
Länder durch Kompetenzen der Europäischen Gemeinschaft.12   

Daraus ergeben sich für Deutschland drei miteinander verbundene Probleme: 
Zum einen handelt es sich dabei um die Auswirkungen des Integrationsprozes-
ses der Europäischen Union auf das föderale Gefüge der Bundesrepublik. Hier-
aus resultiert die Frage, inwieweit bei fortschreitender Entwicklung der Union 
die Qualität der Bundesländer als staatliche Gebilde, die sich durch einen eigen-

___________ 
6 Zur Staatsstruktur Österreichs vgl. Pahl, Regionen mit Gesetzgebungskompetenzen, 

S. 86 ff.; Zwicker, Als Bundesstaat in der Europäischen Union, S. 53 ff. 
7 Belgien hat sich seit 1970 durch mehrere Staatsreformen bis 1993 zu einem      

Bundesstaat entwickelt. Vgl. dazu Pahl, Regionen mit Gesetzgebungskompetenzen, 
S. 157 ff.; Delmartino, Belgium after the fouth state reform, S. 117 ff. 

8 Als solche gelten die Aufteilung der Staatsgewalt zwischen Bund und Ländern, die 
Mitbestimmung der Länder an der Ausübung der Zentralgewalt, die Verfassungsauto-
nomie der Länder und eine föderalistische Finanzordnung. Vgl. H. Maurer, Staatsrecht 
I, § 10, Rn. 1 ff.; Ranacher, Funktion des Bundes, S. 24, Fn. 95; Pernthaler, Staats- und 
Verfassungslehre, S. 291 ff.; Polaschek, Föderalismus als Strukturprinzip, S. 10. 

9 Obermüller, in: von der Groeben/Schwarze, Vorbem. zu den Artikeln 263 bis 265 
EG, Rn. 5;  Kilper/Lhotta, Föderalismus, S. 208. In zwei dezentralisierten Einheitsstaa-
ten hat allerdings der Föderalismus in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend an 
Boden gewonnen: Spanien, das sich nunmehr aus 17 autonomen Gemeinschaften zu-
sammensetzt, und Italien mit seinen 20 Regionen, von denen fünf über eine weit rei-
chende Autonomie mit Sonderstatut verfügen. Vgl. López Guerrra, Regions and Natio-
nalities in Spain, S. 145 ff.; Chiner, Landesbericht Spanien, S. 167 ff. sowie Onida, 
Landesbericht Italien, S. 239 ff.     

10 Ranacher, Funktion des Bundes, S. 31; Rudolf, Europäische Einigung, S. 265; 
ders., FS Karl Josef Partsch, S. 357 f.; ders., FS Hans-Jürgen Schlochauer, S. 117 ff.; 
H. P. Ipsen, FS Walter Hallstein, S. 256. 

11 H. P. Ipsen, FS Walter Hallstein, S. 256. 
12 Ranacher, Funktion des Bundes, S. 33; Kottmann, ELR 26 (2001), 159 (161). 

Ausführlich zu den Kompetenzverlusten der Bundesländer D. O. Reich, EuGRZ 2001, 
S. 1 ff.; Donoth, Bundesstaatliche Ordnung und Verwirklichung der Europäischen Uni-
on, S. 40 ff.; Tomuschat, Bundesstaats- und Integrationsprinzip, S. 28 ff.  
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ständigen politischen Gestaltungsspielraum auf der Grundlage von verfassungs-
rechtlich verankerten Kompetenzen auszeichnen, bewahrt werden kann.13 Zu 
dieser Frage nach dem Schicksal des Föderalismus im Prozess der europäischen 
Integration existiert mittlerweile eine kaum noch zu übersehende Literatur.14     

Zum anderen ist die Organisation des innerstaatlichen Willensbildungs- und 
Entscheidungsprozesses in EU-Angelegenheiten problematisch. Insofern stellt 
sich die Frage, ob und inwieweit die Länder an diesen Entscheidungen mitwir-
ken sollen.15 Seit Bestehen der Europäischen Gemeinschaften haben sich die 
Bundesländer um förmliche Anerkennung und rechtliche Gewährleistung ihres 
Anspruchs auf Mitwirkung bei der innerstaatlichen Behandlung von EU-
Angelegenheiten wie auch auf Beteiligung auf der europäischen Ebene bemüht. 
Hintergrund war die Vorstellung, die Kompetenzverluste durch die Institutiona-
lisierung von Mitwirkungs- und Partizipationsrechten zu kompensieren.16 So 
wurden bereits während des Ratifizierungsverfahrens für den Montanunion-
Vertrag17 im Jahre 1951 seitens der Länder gesetzlich verankerte Mitwirkungs-
rechte bei der Willensbildung des Bundes in europäischen Angelegenheiten 
gefordert.18 Zunächst war die Bundesregierung jedoch nicht bereit, ihr integra-
tionspolitisches Handeln in den Institutionen der Gemeinschaften an die Zu-
stimmung des Bundesrates zu binden, obschon sie für die Anliegen der Bundes-
länder Verständnis gezeigt hat.19  

Parallel zur Dynamisierung der europäischen Integration wurden den Län-
dern seitens der Bundesregierung aber zunehmend Rechte zugestanden.20 Es 
entwickelten sich vielfältige Formen der Beteiligungsmöglichkeit der Länder.21 
___________ 

13 Ossenbühl, Föderalismus in Deutschland, S. 146; Hrbek/Thaysen, Deutsche Län-
der, S. 9. 

14 Vgl. dazu m.w.N. D. O. Reich, EuGRZ 2001, S. 1 ff.; Becker, Länder und Landta-
ge, S. 25 ff.; Frowein, Europäische Einigung, S. 285 ff.; Haas, DÖV 1988, S. 613 ff.; 
Borchmann, AöR 112 (1987), S. 586 ff.; Ress, EuGRZ 1986, S. 549 ff.; Schröder, JöR 
35 (1986), S. 83 ff.  

15 Hrbek/Thaysen, Deutsche Länder, S. 9. 
16 Calliess, Innerstaatliche Mitwirkungsrechte, S. 13. 
17 Gesetz betreffend den Vertrag v. 18.04.1951 über die Gründung der Europäischen 

Gemeinschaft für Kohle und Stahl, BGBl. II 1952, S. 445. 
18 Vgl. dazu  Zwicker, Als Bundesstaat in der Europäischen Union, S. 79; Schweizer/ 

Brunner, Mitwirkung der Länder an EU-Vorhaben, S. 21; Morawitz/Kaiser, Zusammen-
arbeit, S. 45; Neßler, EuR 1994, 216 (218); Hrbek, Länder im EG-Entscheidungs-
prozess, S. 18; Jaspert, Aus Politik und Zeitgeschichte B12/1982, 17 (18 f.). 

19 Pahl, Regionen mit Gesetzgebungskompetenzen, S. 239; Kalbfleisch-Kottsieper, 
Jahrbuch des Föderalismus 2001, 168 (175 f.); Hrbek/Thaysen, Deutsche Länder, S. 9.  

20 Tauras, Mitwirkung der Regionen, S. 51. 
21 Dazu ausführlich B I. Vgl. auch Pahl, Regionen mit Gesetzgebungskompetenzen, 

S. 239 ff.; Halfmann, Europäische Integration, S. 26 ff.; Oberländer, Aufgabenwahr-
nehmung durch Vertreter der Länder, S. 21 ff.; Müller-Terpitz, Willensbildungsprozeß, 
S. 51 ff.; Lang, Mitwirkungsrechte, S. 30 ff.; Meißner, Kompetenzkompensation, 

 




